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Aufwertung Freibad „Erleborn“; 
hier: Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen 
 
a) Erläuterung: 

Im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung aller vier Ausschüsse am 6. November 2019 wurden die 
Untersuchungsergebnisse der Fachplaner zu den Einzelbereichen Schwimmbadtechnik, 
Funktionsgebäude und Freianlagen vorgestellt und diskutiert. Dabei wurde auch der geplante 
Wohnmobilstellplatz thematisiert. Inhaltlich wird insoweit auf das Sitzungsprotokoll und dessen 
Anlagen Bezug genommen. 
 
Die im Rahmen der vorgenannten Sitzung begonnene Diskussion wurde sodann im Ausschuss für 
Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung und Haupt- und Finanzausschuss fortgesetzt. Dort 
wurde jeweils entschieden, der Stadtverordnetenversammlung den u. g. Beschluss vorzuschlagen. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 

 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 

Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 
 
d) Beschlussvorschlag: 

Da die bisherigen Ausarbeitungen nicht zu einem überzeugenden Ergebnis geführt haben, wird 
folgendes weitere Vorgehen beschlossen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, ein Workshop-Verfahren in Gang zu setzen ähnlich dem Vorgehen 
bei der Planung des Rathaus-Umbaus. 
 
Bei der Auswahl der Beteiligten ist darauf zu achten, dass ein möglichst breites Spektrum von 
Interessen vertreten ist. Dazu gehören insbesondere Engagierte aus den Bereichen 
 

 Sportschwimmen und Freizeitbaden 

 Ausbildung und Schulungen (DLRG) 

 Gastronomie 

 Kinderspiele und Freizeitgestaltung 
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 Wohnmobilisten 

 Umwelt- und Naturschutz 

 Verkehrsführung für Fußgänger, Fahrräder und Pkw 
 

Außerdem sind Fachplanungsbüros einzubeziehen, die Referenzen bei der Umgestaltung von 
Freibädern vorweisen können.  
 
Bis zu einem Umbau des Schwimmbades ist der Badebetrieb zu gewährleisten. 
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